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§ 56 I-VBG Erhohung des
Urlaubsausmalf3es fur
Vertragsbedienstete mit einer

Behinderung

I-VBG - Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz - I-VBG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2025

(1) Das Urlaubsausmal des Vertragsbediensteten erhéht sich, soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist,
um 16 Dienststunden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a) Bezug einer Rente auf Grund des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, des Opferflrsorgegesetzes oder des
Heeresentschadigungsgesetzes wegen Minderung der Erwerbsfahigkeit;

b) Bezug einer Rente als Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit im Dienste einer Gebietskdrperschaft;
c) Besitz einer Feststellung der Beglinstigung nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderteneinstellungsgesetzes;

d) Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung nach 8 13 Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1953 oder nach§ 13
Abs. 2des Invalideneinstellungsgesetzes 1969, in der Fassung vor dem Inkrafttreten des GesetzesBGBI.
Nr. 329/1973.

(2) Das im Abs. 1 genannte Ausmalf3 von 16 Dienststunden erhdht sich bei einer Minderung der Erwerbsfahigkeit von
mindestens 30 v. H. auf 32 Dienststunden und von mindestens 50 v. H. auf 40 Dienststunden.

(3) Fur blinde Vertragsbedienstete erhoht sich das UrlaubsausmaR jedenfalls um 40 Dienststunden.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/i-vbg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/i-vbg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/i-vbg/paragraf/13
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1973_329_0/1973_329_0.pdf
file:///

	§ 56 I-VBG Erhöhung des Urlaubsausmaßes für Vertragsbedienstete mit einer Behinderung
	I-VBG - Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz - I-VBG


